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.49/118. BeIflIDge und Rilekwllrfe In der FIsebereI und 
deren Auswirkungen auf die bestandfllblgll Nut
ZDDg der lebenden Meeresressourc:e der Welt 

Die Generalversammlung, 

"! der Erwilgung, daß die Staaten in den einschlägigen 
Bestimmungen des Seerechlsllbereinkommens der Vereinten 
Nationen" aufgefordert sind, beim Ergreifen von ErhaltungS
und Bewirtschaftungsmaßnabmen fIIr befischte Arten unter 
Heranziehung der besten zur Verfilgung stehenden wissen
schaftlichen Angaben die Wirkung dieser Maßnahmen auf 
vergesellschaftete oder abhlingige Arten zu berücksichtigen, 

unter Hinweis darauf, daß die im Joni 1992 in Rio de 
Janeiro abgehaltene Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung'l2 und die im Mai 1992 in Canc1ln 
(Mexiko) abgehaltene Internationale Konferenz über verant
wortungsvolle FIscherei" übereingekommen sind, die Ent
wicklung und Verwendung von selektiven FlSChereiaus
rilstungen und -praktiken zu fllrdern, die den Abfall beim Fang 
von Zielfischarten sowie die Beifilnge von Nichtziolarten 
gl~i~h~el ob FISChe oder andere lebende Meeresressourcen: 
ID1D1Dl1eren, 

sowie unter Hinweis darauf, daß auf dem 1992 in Athen 
abgehaltenen Weltfischereikongreß verschiedene Aspekte der 

. Frage der Rflckwürfe erörtert wurden, 

Kenntnis nehmend von der Arbeit der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen über 
Beifilnge und Rückwürfe im Rahmen der Ausarbeitung eines 
internationalen Verhaltenskodex fIIr verantwortungsvolle 
FIscherei und der 'Thtsache, daß die Konferenz der Vereinten 
Nationen über grenzüberschreitende und weit wandernde 
FIschbestände zur Zeit Bestimmungen über Beifilnge und 
Rückwürfe prüft, 

In Anerkenmmg der Anstrengungen, welche die interna
tionalen Organisationen und die Mitglieder der internationalen 
Gemeinschaft unternommen haben, um die Beifilnge und 
Rückwürfe in der FISCherei zu reduzieren, sowie der Notwen
digkeit der weiteren internationalen Zusammenarbeit auf 
diesem Gebiet, 

• so-:vte In der Erwilgung, daß es auch weiterhin notwendig 
1St, die Überwachung und Bewertung von Beifilngen und 
Rückwürfen sowie die Verfahren zur Verminderung von 
Beifilngen zu verbessern, 

1. nimmt Kenntnis von der wichtigen Rolle, die der 
FISCherei im Hinblick auf ihren Beitrag zur bestandflihigen 
Nahrungsmittelversorgung der heutigen und der kommenden 

. Generationen sowie zur bestandfllhigen Gewllbrleistung ihres 
Unterhalts zukommt; 

2. vertritt die Auffassung, daß die Frage der Beitlinge und 
Rückwürfe in der FISCherei es verdient, daß sich die interna
tionale Gemeinschaft ernsthaft damit auseinandersetzt; 

n Report q{dw UnJted Nations Coqferetu:e on _ tmd D",tJIop
_ RIodslaneiTO. 3-141une 1992 (A/CONF.ISJ.l16IR<w.1 (Vo!.1 und VoI. 
1IKorr. I. VoI. 11. Vol. mundVoI. 0JIK0rr. I» (VertWfuntllc1nmg der 
Vorolnten Nat1onon, Best.-Nr. E.93J.8 und Kmrlgenda), Vol.I:_ 
Adoptml by dw Cmiferencs, Resolullon I. Anlage 11. 

" SIebe A/CONF.164IINF12. Anhang 2. 

3. vertritt flII!Ierdem die Aljffassung, daß es notwendig 
ist, laufend und wirksam auf die Frage der BeifiInge und 
ROckwOrfe in de; FISCherei einzugehen, um den langfristigen 
und bestandflihigen Ausbau des FIschereiwesens sicher
zustellen, unter Berücksichtigunjl der in der Rio-Erk!llnmg 
über Umwelt und Entwicklung'" enthaltenen einschlägigen 
Grundslltze; 

. 4. bittet die ErnIlbrungs- und Landwirtschaflsorga
Uon der Vereinten Nationen, Bemmmungen über BeifiInge 
und Rückwürfe in der FISCherei auszuarbeiten und in ihren 
internationalen Verha1tenskodex fIIr verantwortungsvolle 
FISCherei aufzunehmen und dabei anderweitig durchgeführte 
Arbeiten zu berDcksichtigen; 

5". biltet die Konferenz der Vereinten Nationen über 
grenzüberschreitende und weit wandernde FJSChbestände 
Bestimmungen fIIr Beifilnge und Rück:würfe in der FIscherei 
auszuarbeiten und dabei anderweitig durchgefilbrte Arbeiten 
zu berücksichtigen; 

6. bittet die zuständigen subregionalen und regionalen 
Organisationen und Abmschungen auf dem Gebiet der FI
schereiwirtschaft sowie die ErnIlbrungs- und Landwirtschafts
organisation der Vereinten Nationen, in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich zu prIIfen, welche Auswirkungen Bei
filnge und Rück:würfe auf die bestandfllhige Nutzung der 
lebenden Meeresresso.rrcen haben, und dabei nach Bedarf die 
einschlägigen Beratnngen der ErnIlbrungs- und Landwirt
schaftsorganisation über den internationalen Verhaltenskodex 
fIIr verantwortungsvolle FIscherei sowie die einschl!lgigen 
Beratungen der Konferenz der Vereinten Nationen über grenz
überschreitende und weit wandernde Fischbestände zu berück
sichtigen; 

7. beschließt, diese Frage auf ihrer fünfzigsten Tagung 
unter dem Punkt "Umwelt und bestaudflihige Entwicklung" zu 
behandeln. 

92. Plenarsitzung 
19. Dezember 1994 

49/119. JnternatIoDaler 'DIg der bfologiscllen VIelfalt 

Die Generalversammlung 

I. begrl4ßt die Empfehlung der vom 28. November bis 
9. Dezember 1994 in Nassau abgehaltenen Konferenz der 
Vertragsstaaten des Übereinkommens über binlogische Viel
falt, den 29. Dezember zum Internationalen 'llIg der biologi
schen Vielfalt zu bestimmen; 

2. erkllJrt den 29. Dezember. den 'Thg des Inlaafttretens 
des Übereinkommens über biologische Vielfalt"", zum Interna
tionalen 'llIg der biologischen Vie1fa1t; 

3. enucht den Generalsekretilr und den Exekutivdirektor 
des Umwe1tprogramms der Vereinten Nationen, alles zu tun, 
um sicherzustellen. daß der Internationale 'Thg der biologi
schen Vle1fa1t gebührend begangen wird. 

92.Plenarsttvmg 
19. Dezember 1994 




